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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/13/0090 E 29. Oktober 2003 RS 3 (hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Die Berichtigungsp:icht tri;t grundsätzlich alle Bilanzen, die sich als unrichtig erweisen. Selbst wenn Feststellungs-

oder Abgabenbescheide, die auf einer unrichtigen Bilanz beruhen, in Rechtskraft erwachsen sind und eine

Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 303 BAO nicht (mehr) in Betracht kommt (etwa wegen bereits eingetretener

Verjährung des Abgabenanspruches), sind unrichtige Bilanzen zu berichtigen. Dies deshalb, weil das Gesetz keine

zeitliche Begrenzung der P:icht zur Bilanzberichtigung vorsieht und jene Beschränkungen, die sich aus der Rechtskraft

eines Bescheides ergeben, deswegen nicht zum Tragen kommen, weil Bilanzen weder Gegenstand bescheidmäßiger

Feststellung sind noch der Verjährung unterliegende Ansprüche darstellen. Eine Bilanzberichtigung ist daher auch

dann vorzunehmen, wenn sie sich auf die Abgabenfestsetzung selbst nicht mehr auszuwirken vermag. Allerdings wird

es in solchen Fällen aus der Sicht abgabenrechtlicher Vorschriften genügen, wenn die zurückliegenden Bilanzen nur

soweit berichtigt werden, als es erforderlich ist, zu verhindern, dass die Berichtigung periodenfremde Auswirkungen

auf den steuerlich maßgebenden Gewinn oder Verlust des betre;enden Betriebes hat (Hinweis E 17. Februar 1993,

88/14/0097).
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